
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Betriebsübertragung: Wichtige Urteile 
zu schädlichem Verwaltungsvermögen

Wer seinen Betrieb auf Sohn oder Toch-
ter übertragen möchte, hat üblicherweise 
ein Interesse daran, die Schenkungsteuer 
erheblich zu reduzieren oder sogar ganz 
zu vermeiden. Und in vielen Fällen kann 
dies auch erreicht werden. Dazu müssen 
aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein. Unter anderem darf das so genannte 
Verwaltungsvermögen (z.B. vermietete Im-
mobilien, Wertpapiere) bestimmte Werte 
nicht überschreiten. Überdies ist Verwal-
tungsvermögen, das dem Betrieb im Zeit-
punkt von Erbfall oder Schenkung weniger 
als zwei Jahre zuzurechnen war („junges 
Verwaltungsvermögen“), von der Begünsti-
gung für Betriebsvermögen ausgenommen. 
Das soll Missbrauch verhindern. Anderen-
falls könnte etwa Privatvermögen kurzfris-
tig in den Betrieb eingelegt werden, um es 
an der Begünstigung für das Betriebsver-
mögen teilhaben zu lassen. Der Bundes-

Verwaltungsvermögen sehr streng aus und 

wendet sie selbst in den Fällen an, in de-
nen gar kein Missbrauch erkennbar war.

Hat ein Betrieb binnen zweier Jahre vor ei-
nem Erbfall oder einer Schenkung Verwal-
tungsvermögen aus Eigenmitteln erwor-
ben oder umgeschichtet, fällt insoweit die 
erbschaft- und schenkungsteuerrechtliche 
Begünstigung des Betriebsvermögens fort. 

-
ten und Schenkungen in den Jahren 2007 
und 2010 bis 2012 mit fünf Urteilen vom 
22.1.2020 entschieden (Az. II R 8/18, II R 
13/18, II R 18/18, II R 21/18 und II R 41/18).

Die Kläger waren der Auffassung, dass 
der Begünstigungsausschluss nicht für 
solche Wirtschaftsgüter des Verwaltungs-
vermögens gilt, die ohne erkennbare 
Missbrauchsabsicht innerhalb der Zwei-
Jahres-Frist aus anderweit liquiden Mitteln 
des Betriebs oder sogar im Rahmen einer 
reinen Umschichtung gleichartiger Wirt-
schaftsgüter angeschafft worden waren. 
Die jeweils von den Klägern angerufenen 
Finanzgerichte teilten deren Auffassung 
nicht und wiesen die Klagen ab. Der BFH 
bestätigte die Urteile der Finanzgerichte. 
Er hat ebenfalls im Hinblick auf die gesetz-

liche Typisierung eine Missbrauchsprüfung 
im Einzelfall nicht zugelassen. Maßgebend 
ist deshalb allein, ob das einzelne Wirt-
schaftsgut des Verwaltungsvermögens, so 
auch ein einzelnes Wertpapier, tatsächlich 
innerhalb der Frist dem Betriebsvermögen 
zugeführt wurde. Es kommt nicht darauf an, 
ob dies ein Einlage- oder Anschaffungsvor-

wurde und welche Zielsetzung dem Vor-
gang zugrunde lag.

Praxistipp:
Die Entscheidungen betrafen die 
Jahre bis 2012, also noch vor der um-
fassenden Änderung des Erbschaft-
steuergesetzes Das anschließend in 
Kraft getretene Recht enthält zum 
Verwaltungsvermögen eine Reihe de-
taillierter Neuerungen. Doch es bleibt 
dabei, dass „junges Verwaltungsver-
mögen“ und auch „junge Finanzmittel“ 
erbschaft- bzw. schenkungssteuerlich 
schädlich sind. Sofern möglich, ist bei 
der Übertragung von Betriebsvermö-
gen auf die nachfolgende Generati-
on daher eine frühzeitige Planung 
sinnvoll.

Mandanteninfo Oktober 2020
Steuern   |   Recht   |   Wirtschaft

Der monatliche Informationsbrief für unsere Mandanten

Nordring 6

45894 Gelsenkirchen-Buer

info@wrt-steuerberatung.de

www.wrt-steuerberatung.de

Tel. +49 209 930700

Fax +49 209 9307030

Ihre Steuerberater in Gelsenkirchen-Buer

Beratung · Finanzbuchführung · Lohnbuchführung · Jahresabschluss · Existenzgründung

- Seite 1 -



Mandanteninfo Oktober 2020

Grundstücksunternehmen: PV-Anlage 
ist für Gewerbesteuerkürzung schädlich

Grundstücksunternehmen, die außer der 
Immobilienverwaltung sowie der Verwal-
tung eigenen Kapitalvermögens keine 
anderen Aktivitäten entfalten, profitieren 
von einer besonderen Regelung im Ge-
werbesteuergesetz: Nach § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG greift die so genannte erweiterte 
Gewerbesteuerkürzung, die selbst hohe 
Gewinne vollständig von der Gewerbesteu-
er befreit. Doch die Finanzverwaltung und 
auch die Gerichte sind recht streng: Übri-
ge Aktivitäten, die in der Vorschrift nicht 
genannt sind, führen zu einem Entzug der 
erweiterten Gewerbesteuerkürzung. Selbst 
geringfügige weitere Tätigkeiten, die über 
die reine Verwaltung von Grundbesitz und 
Kapitalvermögen hinausgehen, sind gene-
rell schädlich und verhindern die erweiter-
te Kürzung des Gewerbeertrags.

Auch der Betrieb einer Photovoltaikanlage 
ist eine schädliche Tätigkeit. Dies hat das 
Landesamt für Steuern Niedersachsen in 
einer aktuellen Verfügung klargestellt. 
Ebenfalls schädlich für die erweiterte Kür-
zung ist die Auslagerung des Betriebs der 
Photovoltaikanlage auf ein Tochterunter-
nehmen, egal ob dieses als Personen- oder 
als Kapitalgesellschaft betrieben wird (Ver-
fügung vom 15.5.2020, G 1425-50-St 251).

Praxistipp:
Auf folgende Gestaltungsmöglichkeit 
weist die Finanzverwaltung aber hin: 
Wenn nicht eine Tochtergesellschaft, 
sondern eine Schwestergesellschaft 
die Photovoltaikanlage auf den Dach-
flächen des Wohnungsunternehmens 
betreibt, ist in derartigen Fällen die 
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG grundsätzlich zu 
gewähren.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Haushaltshilfe: Corona-Bonus von 1.500 
Euro darf steuerfrei gezahlt werden

Arbeitgeber dürfen ihren Arbeitnehmern in 
der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 
2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen 
und Unterstützungen bis zu einem Betrag 
von 1.500 Euro steuerfrei gewähren (§ 3 
Nr. 11a EStG). Voraussetzung ist, dass der 
Zuschuss zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn geleistet wird. Umgangs-
sprachlich wird die Leistung des Arbeitge-
bers auch als Corona-Bonus bezeichnet. 
Nachdem der Steuervorteil zunächst nur 
per Verwaltungsanweisung zugelassen 
wurde, ist er mittlerweile auch gesetzlich 

verankert worden (§ 3 Nr. 11a EStG). Vielen 
ist nicht bewusst, dass der Zuschuss auch 
geringfügig Beschäftigen in Privathaushal-
ten steuerfrei gezahlt werden darf.

Einer Haushaltshilfe dürfen also in der 
Corona-Zeit 1.500 Euro zusätzlich zum ver-
einbarten Lohn (zumeist 450 Euro) ohne 
Belastung mit Steuern und auch ohne 
Belastung mit Sozialabgaben gezahlt wer-
den (Quelle: Minijob-Zentrale, Newsletter 
6/2020). Die steuerfreie zusätzliche Son-
derzahlung zählt nicht zum regelmäßigen 
Verdienst des Minijobbers und führt somit 
nicht zum Überschreiten der zulässigen 
Entgeltgrenze von 450 Euro. Das heißt: 
Ein Minijob wird durch den Corona-Bonus 
nicht zu einer sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung.

Praxistipp:
Eine Vereinbarung über Sonderzah-
lungen, die vor dem 1. März 2020 
ohne einen Bezug zur Corona-Krise 
getroffen wurde, kann nicht nach-
träglich in eine steuerfreie Beihilfe 
oder Unterstützung zur Abmilderung 
der zusätzlichen Belastung durch die 
Corona-Krise umgewandelt werden. 
Und: Der Corona-Bonus muss vom 
Arbeitgeber in den Entgeltunterlagen 
dokumentiert werden, das heißt es 
müssen insoweit Unterlagen aufbe-
wahrt werden, die belegen, wann der 
Bonus gezahlt wurde uns aus wel-
chem Rechtsgrund. Des Weiteren sei 
darauf hingewiesen, dass der Bonus 
wirklich nur „zusätzlich“ gezahlt wer-
den sollte. Zwar gab es zuletzt seitens 
des Bundesfinanzhofs eine gewisse 
Erleichterung hinsichtlich der Frage, 
wann eine Zahlung „zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ 
geleistet wird. Doch plant der Gesetz-
geber mit dem Jahressteuergesetz 
2020 diesbezüglich eine Verschärfung, 
die rückwirkend greifen soll.

Freigrenze bei Betriebsveranstaltungen: 
Wichtiges Urteil für Altfälle

Der Gesetzgeber und die Finanzverwaltun-
gen unterstellen, dass Arbeitnehmern, die 
an einer Weihnachtsfeier oder anderen 
betrieblichen Veranstaltungen teilneh-
men, ein „geldwerter Vorteil“ zufließt. Und 
dieser ist zu versteuern, wenn er eine be-
stimmte Höhe übersteigt. Bis zum Jahr 2014 
galt eine Freigrenze von 110 Euro, bis zu der 
der geldwerte Vorteil aus Betriebsveran-
staltungen für die Arbeitnehmer steuerfrei 
blieb. Wurde diese Grenze auch nur um 
einen Euro überschritten, war der gesam-
te Vorteil steuerpflichtig. In neueren Fällen 
gilt hingegen ein Freibetrag von 110 Euro. Es 

sind bei den Finanzämtern noch eine ganze 
Reihe von Streitfällen anhängig, in denen 
es um Fragen zur damaligen Freigrenze von 
110 Euro geht. 

Kürzlich hat der Bundesfinanzhof eini-
ge dieser Fragen geklärt (BFH-Urteil vom 
28.4.2020, VI R 41/17). Die Entscheidung, in 
der es u.a. um nachfolgende Punkte ging, 
soll hier kurz vorgestellt werden:

- Welchen Personen ist der Aufwand für 
 die Betriebsveranstaltung zuzurechnen?

- Welche Kosten lösen überhaupt einen 
 geldwerten Vorteil aus, der zu besteuern 
 wäre?

Folgende Aussagen hat der BFH getroffen:
 
- Der Wert der den Arbeitnehmern an- 
 lässlich einer Betriebsveranstaltung 
 zugewandten Leistungen ist anhand der 
 Kosten zu schätzen, die der Arbeitgeber 
 dafür seinerseits aufgewendet hat.  
 Diese sind - soweit nicht individuali- 
 sierbar - zu gleichen Teilen auf sämt- 
 liche Teilnehmer und damit auch auf 
 Familienangehörige und Gäste, die den  
 Arbeitnehmer bei der Betriebsveran- 
 staltung begleitet haben, aufzuteilen.  
 Die genannte Freigrenze gilt auch in  
 diesem Fall je Teilnehmer. Der auf die  
 Familienangehörigen und Gäste entfal- 
 lende Aufwand wird aber den Arbeit- 
 nehmern bei der Berechnung, ob die  
 Freigrenze überschritten ist, nicht zuge- 
 rechnet.

- Künstler, Eventmanager, Fotografen,  
 Busfahrer und Personen mit ähnlichen  
 Funktionen sind bei der Aufteilung der  
 Gesamtkosten aber nicht als Teilnehmer  
 zu berücksichtigen. Bei ihnen handelt  
 es sich weder um Mitarbeiter noch um  
 berücksichtigungsfähige Begleitperso- 
 nen. Diese Personen nehmen, jeden 
 falls wenn sie nicht der Belegschaft  
 zugehören, an der Betriebsveranstal- 
 tung nicht teil, sondern sind als Dritte  
 
 mit der Durchführung der Veranstaltung  
 betraut. Sie sind nicht Empfänger der im  
 Rahmen der Betriebsveranstaltung  
 durch den Arbeitgeber überbrachten  
 (Sach-)Leistungen. Zuwendungen des  
 Arbeitgebers an diesen Personenkreis  
 sind nicht durch das Dienstverhältnis,  
 sondern durch andere Rechtsverhält- 
 nisse veranlasst. 

- In die Schätzungsgrundlage zur Bemes- 
 sung des dem Arbeitnehmer zugewand 
 ten Vorteils sind nur solche Kosten des  
 Arbeitgebers einzubeziehen, die geeig- 
 net sind, beim Arbeitnehmer einen  
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 geldwerten Vorteil auszulösen. Nur  
 wenn der Arbeitnehmer objektiv berei- 
 chert ist, kann Arbeitslohn vorliegen.  
 Zu einer objektiven Bereicherung führen  
 im Rahmen von Betriebsveranstaltun- 
 gen typischerweise nur solche Lei- 
 stungen, die die teilnehmenden Ar- 
 beitnehmer unmittelbar konsumieren  
 können, also vor allem Speisen, Geträn- 
 ke und Musikdarbietungen. Aufwen- 
 dungen des Arbeitgebers, die die  
 Ausgestaltung der Betriebsveranstal- 
 tung selbst betreffen, etwa Mietkosten  
 und Kosten für die organisatorischen  
 Tätigkeiten eines Eventveranstalters,  
 bewirken bei den Teilnehmern dage- 
 gen keinen unmittelbaren Wert- 
 zugang; sie  bleiben daher bei der an- 
 gesprochenen Gesamtkostenermittlung  
 grundsätzlich außer Betracht. Entspre- 
 chendes gilt für die vom Arbeitgeber  
 verauslagten Reiseaufwendungen. Denn  
 die Teilnahme an einer Betriebsveran- 
 staltung ist beruflich veranlasst, so  
 dass es sich insoweit um steuerfreien  
 Werbungskostenersatz gemäß § 3 Nr. 16  
 EStG handelt.

Praxistipp:
Wie eingangs erwähnt betrifft das 
Urteil nicht aktuelle Fälle. Hinsichtlich 
der Frage, welche Kosten einer Feier 
auf die teilnehmenden Personen 
aufzuteilen sind und wie die Kosten 
zu behandeln sind, die auf Begleit-
personen entfallen, gilt seit 2015 eine 
veränderte Rechtslage.

Mindestlohn: Erhöhung für 2021 und 
2022 in mehreren Stufen beschlossen

Seit 2015 gilt branchenunabhängig ein Min-
destlohn. Zum 1.1.2020 wurde er auf 9,35 
EUR angehoben. Am 30.6.2020 hat die Min-
destlohnkommission weitere Anpassungen 
beschlossen. Der gesetzliche Mindestlohn 
wird in folgenden Stufen erhöht: 

- zum 1.1.2021 auf 9,50 Euro,
- zum 1.7.2021 auf 9,60 Euro,
- zum 1.1.2022 auf 9,82 Euro
- zum 1.7.2022 auf 10,45 Euro

Die Werte gelten jeweils brutto je Zeit-
stunde. Bei der Festsetzung der Höhe des 
gesetzlichen Mindestlohns orientiert sich 
die Mindestlohnkommission an der Tari-
fentwicklung, wobei sie darauf hinweist, 
dass die Beschlussfassung in diesem Jahr 
angesichts der Corona-Pandemie in eine 
Zeit großer Unsicherheit fällt. Die Bundes-
regierung setzt den von der Mindestlohn-
kommission beschlossenen angepassten 
Mindestlohn durch eine Rechtsverordnung 
in Kraft. 

Praxistipp:
Arbeitnehmer sollten bei geringfügig 
Beschäftigten („Minijobbern“) darauf 
achten, dass bei einer Erhöhung 
des Mindestlohns nicht die Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 450 Euro 
überschritten wird, da die Beschäf-
tigungsverhältnisse ansonsten 
sozialversicherungspflichtig werden. 
Derzeit ist eine gesetzliche Erhöhung 
der Geringfügigkeitsgrenze nicht 
erkennbar.

Immobilienbesitzer

Grundstückskauf: Erwerb von Zubehör 
unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer beträgt je nach 
Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent 
und stellt daher bei einem Grundstücks-
kauf einen wesentlichen Kostenfaktor dar. 
Insofern sollten Immobilienkäufer darauf 
achten, dass tatsächlich nur diejenigen 
„Kaufbestandteile“ der Grunderwerbsteu-
er unterworfen werden, die auch tatsäch-
lich vom Gesetz erfasst werden sollen. 
Doch immer wieder kommt es mit der Fi-
nanzverwaltung zum Streit darüber, welche 
Erwerbe das Grunderwerbsteuergesetz 
konkret umfasst. Jüngst hat der Bundesfi-
nanzhof zum Beispiel entschieden, besser 
gesagt bestätigt, dass der Erwerb von Zu-
behör nicht der Grunderwerbsteuer unter-
liegt. Zum Hintergrund:

Das Grunderwerbsteuergesetz knüpft an 
den Grundstücksbegriff im Sinne des Zi-
vilrechts an. Das Bürgerliche Gesetzbuch 
wiederum regelt in § 94, was zu den „we-
sentlichen Bestandteilen“ eines Grund-
stücks gehört, nämlich insbesondere die 
Gebäude, und in §§ 97, 98 BGB, was als „Zu-
behör“ gilt. Letzteres sind bewegliche Sa-
chen, die dem wirtschaftlichen Zweck des 
Grundstücks dienen und zu ihm in einem 
räumlichen Verhältnis stehen. Das typische 
Beispiel für die Einordnung als Zubehör 
ist eine Alarmanlage. Bei einer Gewer-
beimmobilie gehören die für den Betrieb 
bestimmten Maschinen und sonstigen Ge-
rätschaften zum Zubehör. Es gilt bei einer 
Veräußerung des Grundstücks im Zweifel 
als mitverkauft. 

Wie eingangs erwähnt, hat der Bundes-
finanzhof bestätigt, dass der Erwerb von 
Zubehör nicht der Grunderwerbsteuer 
unterliegt. Ein darauf entfallendes Entgelt 
gehört nicht zur Bemessungsgrundlage für 
die Grunderwerbsteuer. Für die Beurtei-
lung, ob Gegenstände Zubehör darstellen, 
ist die zivilrechtliche Rechtsprechung maß-
gebend. Die Gegenstände müssen dazu 
bestimmt sein, dauerhaft dem wirtschaft-

lichen Zweck des Grundstücks zu dienen 
(BFH-Beschluss 3.6.2020, II B 54/19).

Im zugrundeliegenden Fall ist eine Ge-
werbeimmobilie mitsamt einer Ladenein-
richtung veräußert worden. Bereits die 
Vorinstanz hatte entschieden, dass Bemes-
sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer 
nur der anteilig auf das Grundstück entfal-
lende Kaufpreis war. Die Ladeneinrichtung 
sei als Zubehör i.S. von §§ 97, 98 BGB anzu-
sehen. Der auf sie entfallende Kaufpreis sei 
nicht in die grunderwerbsteuerrechtliche 
Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Im 
Streitfall sei die Ladeneinrichtung deshalb 
als Zubehör anzusehen, da sie dauernd 
für den Geschäftsbetrieb der Verkäuferin 
bestimmt war. Auch nach dem Verkauf der 
Immobilie gab es einen langfristigen Miet-
vertrag zugunsten der Verkäuferin.

Praxistipp:
Etwas komplizierter gestaltete sich 
letztlich die Aufteilung des Kaufprei-
ses für Zwecke der Grunderwerbsteuer, 
da der Wert der Ladeneinrichtung 
offenbar im Kaufvertrag nicht 
gesondert ausgewiesen wurde. Im 
Besprechungsfall hatte die Vorins-
tanz zunächst ein Gutachten eines 
Sachverständigen für das Hotel- und 
Gaststättengewerbe eingeholt 
und anschließend die so genannte 
Boruttau‘sche Formel angewandt. Da-
bei wird das Gesamtentgelt zunächst 
mit dem gemeinen Wert der Grund-
stücke vervielfacht und anschließend 
durch die Summe des gemeinen Werts 
der sonstigen Gegenstände und des 
gemeinen Werts des Grundstücks 
geteilt.

Alle Steuerzahler

Steuerbescheid: Änderung durch das 
Finanzamt bei dessen eigenem Fehler?

Das Finanzamt darf einmal erteilte Steuer-
bescheide zu Lasten der Steuerbürger nur 
unter engen Voraussetzungen ändern. Eine 
dieser Möglichkeit ist die Korrektur von so 
genannten offenbaren Unrichtigkeiten wie 
etwa Schreib-, Rechen- und rein mecha-
nischen Fehlern (§ 129 AO). Zu den offen-
baren Unrichtigkeiten zählen aber nicht 
Fehler bei der Auslegung einer Rechtsnorm 
oder eine unrichtige Tatsachenwürdigung. 
Allerdings besteht zwischen einem „me-
chanischen Fehler“ und einer „falschen 
rechtlichen Würdigung“ nur ein schmaler 
Grat, so dass es letztlich immer wieder zu 
Streitigkeiten kommt, ob denn eine Ände-
rung nach § 129 AO zulässig ist oder nicht.
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Anfang des Jahres hat der Bundesfinanzhof 
die Frage, ob das Finanzamt bei ordnungs-
gemäß erklärten, aber nicht erfassten 
Einkünften einen Steuerbescheid nach-
träglich noch ändern kann, zugunsten der 
Steuerbürger entschieden (BFH-Urteil vom 
14.1.2020, VIII R 4/17).

Der Sachverhalt: Ein selbstständig Tätiger 
hat in seiner auf dem amtlichen Vordruck 
eingereichten Einkommensteuererklärung 
u.a. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 
in Höhe von 128.641 Euro erklärt. Beim 
Einscannen der Unterlagen im Finanzamt 
wurde die „Anlage S“ zur Einkommensteu-
ererklärung übersehen, so dass eine Er-
fassung der Einkünfte aus selbstständiger 
Arbeit unterblieb. Nach maschineller Über-
prüfung der eingescannten Daten durch 
ein Risikomanagementsystem gingen im Fi-
nanzamt mehrere Prüf- und Risikohinweise 
ein, die u.a. auf Einkünfte „des Ehemanns/
der Ehefrau von weniger als 4.200 Euro“ 
hinwiesen und eine „personelle Prüfung“ 
des als „risikobehaftet“ eingestuften Falls 
vorsahen. Die zuständige Sachbearbeiterin 
bearbeitete diese Prüf- und Risikohinwei-
se, prüfte jedoch nicht, ob die Einkünfte 
aus selbstständiger Arbeit zutreffend im 
Einkommensteuerbescheid übernommen 
worden waren. Erst im Folgejahr wurde der 
Fehler erkannt und der Einkommensteuer-
bescheid nach § 129 Satz 1 AO berichtigt. 

Der BFH widersprach dem Finanzamt und 
gab dem Steuerzahler recht. § 129 Satz 
1 AO erlaube nur die Berichtigung von 
Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähn-
lichen offenbaren Unrichtigkeiten (me-
chanische Versehen), die beim Erlass des 
Verwaltungsakts unterlaufen sind. § 129 AO 
sei dagegen nicht anwendbar, wenn dem 
Sachbearbeiter des Finanzamts ein Tatsa-
chen- oder Rechtsirrtum unterlaufen ist 
oder er den Sachverhalt mangelhaft aufge-
klärt hat. Im Urteilsfall beruhte der fehler-
hafte Einkommensteuerbescheid darauf, 
dass die zutreffende Höhe der im Bescheid 

angesetzten Einkünfte nicht aufgeklärt 
wurde, obwohl aufgrund der Risiko- und 
Prüfhinweise Zweifel an der Richtigkeit 
dieser Einkünfte bestanden und deshalb 
eine weitere Sachaufklärung geboten war. 
Das schließe das Vorliegen eines bloß me-
chanischen Versehens und damit die An-
wendung der Berichtigungsnorm des § 129 
AO aus.

Krankenversicherung: Bonuszahlungen 
einer gesetzlichen Krankenkasse

Bereits mit Urteil vom 1.6.2016 (X R 17/15) 
hatte der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass Bonuszahlungen einer gesetzlichen 
Krankenkasse zur Förderung gesundheits-
bewussten Verhaltens (nach § 65a SGB V) 
nicht die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge mindern. 
Die Finanzverwaltung wendet das BFH-Ur-
teil zwar an, legt es aber eng aus. So sollen 
pauschale Bonuszahlungen weiterhin den 
Sonderausgabenabzug mindern. Nur wenn 
die Versicherungen ihre Erstattungen auf-
grund eines konkreten Kostennachweises 
vornehmen, soll eine Kürzung unterblei-
ben (BMF-Schreiben vom 6.12.2016, BStBl 
2016 I Seite 1426).

Doch der BFH hat seine Rechtsprechung 
soeben „weiterentwickelt“ und die ei-
nengende Haltung der Finanzverwaltung 
zurückgewiesen. Nach seinem Urteil vom 
6.5.2020 (X R 16/18) gilt vielmehr: Die von 
einer gesetzlichen Krankenkasse gewähr-
te Geldprämie (Bonus) für gesundheits-
bewusstes Verhalten mindert nicht den 
Sonderausgabenabzug für Krankenversi-
cherungsbeiträge, sofern hierdurch ein fi-
nanzieller Aufwand des Steuerpflichtigen 
ganz oder teilweise ausgeglichen wird. 
Dies gilt auch in den Fällen, in denen der 
Bonus pauschal ermittelt wird.

Der Sachverhalt: Der gesetzlich kran-
kenversicherte Kläger hatte von seiner 
Krankenkasse für „gesundheitsbewuss-

tes Verhalten“ Boni von insgesamt 230 
Euro erhalten, u.a. für einen Gesund-
heits-Check-up, eine Zahnvorsorgeunter-
suchung, die Mitgliedschaft in einem Fit-
ness-Studio und Sportverein sowie für den 
Nachweis eines gesunden Körpergewichts. 
Das Finanzamt behandelte die Boni im Hin-
blick auf deren rein pauschale Zahlung als 
Erstattung von Krankenversicherungsbei-
trägen und minderte den Sonderausgaben-
abzug des Klägers. Demgegenüber wertete 
das Finanzgericht die Zahlungen als Leis-
tungen der Krankenkasse, die weder die 
Sonderausgaben beeinflussten, noch als 
sonstige Einkünfte eine steuerliche Belas-
tung auslösten.

Der BFH nimmt in seiner aktuellen Ent-
scheidung eine differenzierte Betrachtung 
vor: Danach mindern auch solche Boni, die 
nicht den konkreten Nachweis vorherigen 
Aufwands des Steuerpflichtigen für eine 
bestimmte Gesundheitsmaßnahme erfor-
dern, sondern nur pauschal gewährt wer-
den, nicht den Sonderausgabenabzug. Sie 
sind zudem nicht als steuerlich relevante 
Leistung der Krankenkasse anzusehen. 
Voraussetzung ist allerdings weiterhin, 
dass die jeweils geförderte Maßnahme 
beim Steuerpflichtigen Kosten auslöst und 
die hierfür gezahlte und realitätsgerecht 
ausgestaltete Pauschale geeignet ist, den 
eigenen Aufwand ganz oder teilweise aus-
zugleichen. Nimmt der Steuerpflichtige da-
gegen Vorsorgemaßnahmen in Anspruch, 
die vom Basiskrankenversicherungsschutz 
umfasst sind (z.B. Schutzimpfungen, Zahn-
vorsorge), fehlt es an eigenem Aufwand, 
der durch einen Bonus kompensiert wer-
den könnte. In diesem Fall liegt eine den 
Sonderausgabenabzug mindernde Bei-
tragserstattung der Krankenkasse vor. 
Gleiches gilt für Boni, die für den Nachweis 
eines aufwandsunabhängigen Verhaltens 
oder Unterlassens (beispielsweise gesun-
des Körpergewicht, Nichtraucherstatus) 
gezahlt werden.
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